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BONDERITE L-GP 2404 ACHESON GRAPHITE DISPERSION 

IN SOLVENT known as  DAG2404 

 SDB-Nr. :  465194 

V003.0 

überarbeitet am: 14.03.2022 

Druckdatum: 19.12.2022 

Ersetzt Version vom:  

24.02.2017 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

BONDERITE L-GP 2404 ACHESON GRAPHITE DISPERSION IN SOLVENT known as  DAG2404 

Enthält: 

Stoddard Lösungsmittel 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Vorgesehene Verwendung: 

Trennmittel  

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Henkel & Cie. AG 

Adhesives 

Salinenstrasse 61 

4133 Pratteln 

Schweiz  

Tel.:  +41 (61) 825 70 00 

ua-productsafety.de@henkel.com  

1.4. Notrufnummer  

Tox Info Suisse  (24h / 7 Tage): +41 44 251 51 51 oder 145 (Schweiz und Liechtenstein). 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP): 

Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 3 

H226   Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

Spezifische Organ-Toxizität - bei wiederholter Exposition Kategorie 1 

H372   Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Expositionsweg:  Einatmen 

Chronische aquatische Toxizität Kategorie 2 

H411   Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. 

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm: 
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Signalwort: Gefahr 

Gefahrenhinweis: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. 

Sicherheitshinweis: 

Prävention 

P210 Von Hitze/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen. 

P260 Nebel/Dampf nicht einatmen. 

Sicherheitshinweis: 

Reaktion 

P370+P378 Bei Brand: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid zum Löschen verwenden. 

2.3. Sonstige Gefahren  

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Basisstoffe der Zubereitung: 

Pigment 

Lösungsmittel 

Inhaltsstoffangabe gemäß CLP (EG) Nr 1272/2008: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

EG-Nummer 

REACH-Reg. No. 

Gehalt Einstufung 

Stoddard Lösungsmittel 

8052-41-3 

232-489-3 60- 80 % Asp. Tox. 1 

H304 

STOT RE 1 
H372 

Aquatic Chronic 2 

H411 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

202-436-9 1- 5 % Flam. Liq. 3 

H226 

Eye Irrit. 2 
H319 

STOT SE 3 

H335 
Aquatic Chronic 2 

H411 

Skin Irrit. 2 
H315 

Acute Tox. 4;  Einatmen 

H332 

Naphthalin 

91-20-3 

202-049-5   0,1- <   1 % Flam. Sol. 2 

H228 

Acute Tox. 4 
H302 

Carc. 2 

H351 
Aquatic Acute 1 

H400 

Aquatic Chronic 1 
H410 

Polyisobutylene 

9003-27-4 

1- <   5 % Aquatic Chronic 4 

H413 

Vollständiger Wortlaut der H-Sätze und anderer Abkürzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'. 

Für Stoffe ohne Einstufung können länderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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Einatmen: 

Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. 

Hautkontakt: 

Spülung mit fließendem Wasser und Seife. 

Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

Augenkontakt: 

Sofortige Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), Facharzt aufsuchen. 

Verschlucken: 

Spülung der Mundhöhle, trinken von 1-2 Gläsern Wasser, kein Erbrechen auslösen, Arzt konsultieren. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Atemwege: Reizung, Husten, Kurzatmigkeit/Atemnot, Gefühl der Brustenge (Angina Pectoris). 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: 

Kohlendioxid, Schaum, Pulver 

Wassernebel 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 

Wasservollstrahl 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Bei Erhitzen oder im Brandfall ist die Bildung giftiger Gase möglich. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz tragen. 

Zusätzliche Hinweise:  

Gefährdete Behälter mit Spritzwasser kühlen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Allgemeine Hinweise:  

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.  

Zündquellen entfernen.  

6.2. Umweltschutzmaßnahmen  
Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 

Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.  

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Hinweise in Abschnitt 8 beachten  

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
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7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Arbeitsräume ausreichend lüften.  

Offenes Feuer und Zündquellen vermeiden. 

 Behälter und zu befüllende Anlage erden.  

Explosionssichere elektrische Geräte verwenden.  

Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.  

Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. 

Hygienemaßnahmen: 

Bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) müssen die Vorschriften der Schweizer 

Arbeitnehmerschutzgesetzgebung eingehalten werden.  

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Nur in Originalverpackung aufbewahren.  

Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.  

Empfohlene Lagertemperatur 10 bis 30°C.  

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.  

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Trennmittel  
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Gültig für 

Schweiz 

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm  mg/m3 Werttyp  Kategorie Kurzzeitwert / 

Bemerkungen  

Gesetzliche Liste 

Graphit 
7782-42-5  

[GRAPHIT NATÜRLICH, 

ALVEOLENGÄNGIGER STAUB] 

Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei 

Einhaltung des AGW und des 

BGW nicht befürchtet zu 
werden. 

SMAK  

Graphit 

7782-42-5  
[GRAPHIT NATÜRLICH, 

EINATEMBARER STAUB] 

Ein Risiko der 

Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des AGW und des 

BGW nicht befürchtet zu 

werden. 

SMAK  

Graphit 
7782-42-5  

[GRAPHIT NATÜRLICH, 

ALVEOLENGÄNGIGER STAUB] 

2,5 Maximale 
Arbeitsplatzkonzentrations

wert 

SMAK  

Graphit 
7782-42-5  

[GRAPHIT NATÜRLICH, 

EINATEMBARER STAUB] 

5 Maximale 
Arbeitsplatzkonzentrations

wert 

SMAK  

1,2,4-Trimethylbenzol 
95-63-6  

[1,2,4-TRIMETHYLBENZOL] 

20 100 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6  

[TRIMETHYLBENZOL (ALLE 
ISOMEREN)] 

20 100 Maximale 

Arbeitsplatzkonzentrations

wert 

SMAK  

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6  

[TRIMETHYLBENZOL (ALLE 
ISOMEREN)] 

40 200 Kurzzeitgrenzwerte SMAK  

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6  

[TRIMETHYLBENZOL (ALLE 
ISOMEREN)] 

Ein Risiko der 

Fruchtschädigung braucht bei 

Einhaltung des AGW und des 
BGW nicht befürchtet zu 

werden. 

SMAK  

Naphthalin, rein 

91-20-3  
[NAPHTALIN] 

10 50 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV 

Naphthalin, rein 
91-20-3  

[NAPHTHALIN] 

10 50 Maximale 
Arbeitsplatzkonzentrations

wert 

SMAK  

Naphthalin, rein 

91-20-3  
[NAPHTHALIN] 

Hautbezeichnung: Hautresorptiv SMAK  

Biologischer Grenzwert (BGW): 

keine 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition: 

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: 

Für gute Be- und Entlüftung sorgen.  

Atemschutz:  

Bei Aerosolbildung empfehlen wir das Tragen eines geeigneten Atemschutzes mit ABEK-P2-Filter (EN 14387). 

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.  
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Handschutz:  

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern 

(Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Butylkautschuk (IIR; >= 0,7 

mm Schichtdicke) Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 

Minuten Permeationszeit nach EN 374): Butylkautschuk (IIR; >= 0,7 mm Schichtdicke) Die Angaben basieren auf 

Literaturangaben und Informationen von  Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluß von ähnlichen Stoffen 

abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf Grund der vielen 

Einflußfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei 

Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.  

Augenschutz:  

Dicht schließende Schutzbrille  

Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein. 

Körperschutz:  

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  

Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14505 für Flüssigkeitsspritzer oder zur EN 13982 für Stäube sein. 

Hinweise zu persönlicher Schutzausrüstung: 

Die Informationen zur vorgeschlagenen persönlichen Schutzausrüstungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollständige 

Risikoabschätzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgeführt werden, um einzuschätzen, ob sich die angezeigten 

persönlichen Schutzausrüstungen für die örtlichen Gegebenheiten eignen. Die persönliche Schutzausrüstung sollte konform zu 

den maßgeblichen EU-Standards sein.  

Bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) müssen die Vorschriften der Schweizer 

Arbeitnehmerschutzgesetzgebung eingehalten werden.  

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen Flüssigkeit 

Flüssig 

schwarz 

Geruch mild 

Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

pH-Wert Nicht verfügbar 

Siedebeginn 157 - 203 °C (314.6 - 397.4 °F) 
Flammpunkt 40,5 °C (104.9 °F); Tagliabue closed cup 

Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

Dampfdruck 2 mm Hg 

Dichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

Schüttdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

Viskosität  

() 

5 - 75 cP 

Viskosität (kinematisch) Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

Explosive Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

Löslichkeit qualitativ 

(Lsm.: Wasser) 

unlöslich  

Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar 

Schmelzpunkt  -70 °C (-94 °F)

Entzündbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Selbstentzündungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Dampfdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
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Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität  

Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Siehe Abschnitt Reaktivität

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.5. Unverträgliche Materialien 

Siehe Abschnitt Reaktivität.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:  

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfügbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien für 

Gemische für jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfügbare 

Informationen zu Gesundheits- und ökologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: 

Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.  

Expositionsweg: Inhalation 

Akute orale Toxizität: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 
95-63-6 

LD50 6.000 mg/kg oral Ratte EU Method B.1 (Acute 
Toxicity (Oral)) 

Naphthalin 

91-20-3 

Acute 

toxicity 
estimate 

(ATE) 

500 mg/kg oral Expertenbewertung 

Naphthalin 
91-20-3 

LD0 >= 2.000 mg/kg Ratte OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity) 

Polyisobutylene 

9003-27-4 

LD50 > 5.000 mg/kg oral Ratte nicht spezifiziert 

Akute inhalative Toxizität: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

Naphthalin 
91-20-3 

Acute 
toxicity 

estimate 

(ATE) 

5,1 mg/l Aerosol Expertenbewertung 

Naphthalin 

91-20-3 

LC50 > 100 ppm 8 h Ratte 
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Akute dermale Toxizität: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

LD50 > 3.440 mg/kg dermal Ratte nicht spezifiziert 

Naphthalin 
91-20-3 

LD50 > 2.500 mg/kg dermal Ratte nicht spezifiziert 

Polyisobutylene 

9003-27-4 

LD50 > 5.000 mg/kg dermal Ratte nicht spezifiziert 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

reizend 4 h Kaninchen EU Method B.4 (Acute 

Toxicity: Dermal Irritation / 
Corrosion) 

Naphthalin 

91-20-3 

leicht reizend Kaninchen nicht spezifiziert 

Schwere Augenschädigung/-reizung: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Expositio

nsdauer 

Spezies Methode 

Naphthalin 

91-20-3 

leicht reizend Kaninchen Draize Test 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Testtyp Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

nicht sensibilisierend Meerschw

einchen 

Maximier
ungstest 

Meerschwei

nchen 

OECD Guideline 406 (Skin 

Sensitisation) 

Naphthalin 

91-20-3 

nicht sensibilisierend keine 

Daten 

Meerschwei

nchen 

nicht spezifiziert 

Keimzell-Mutagenität: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Studientyp / 

Verabreichungsro

ute 

Metabolische 

Aktivierung/ 

Expositionszeit 

Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 
95-63-6 

negativ bacterial reverse 
mutation assay (e.g 

Ames test) 

mit und ohne OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 

Assay) 

negativ in vitro 

Säugetierchromoso
nen Anomalien-

Test 

mit und ohne EU Method B.10 

(Mutagenicity) 

negativ Säugetierzell-
Genmutationsmuste

r 

mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro 
Mammalian Cell Gene 

Mutation Test) 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

negativ Intraperitoneal Maus OECD Guideline 474 

(Mammalian Erythrocyte 

Micronucleus Test) 

Naphthalin 

91-20-3 

negativ bacterial reverse 

mutation assay (e.g 
Ames test) 

mit und ohne nicht spezifiziert 
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Reproduktionstoxizität: 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis / Klassifizierung Spezies Expositions

dauer 

Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 
95-63-6 

NOAEL P = 500 ppm 
NOAEL F1 = 500 ppm 

NOAEL F2 = 500 ppm 

multigenerat
ion study 

Inhalation: 

Dampf 

6 h/d Ratte OECD Guideline 416 (Two-
Generation Reproduction 

Toxicity Study) 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Ergebnis Aufnahmew

eg 

Expositionsdauer / 

Frequenz der 

Anwendungen 

Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

NOAEL=600 

mg/kg 
oral über 

eine Sonde 

90 d5 d/w Ratte OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day Oral 
Toxicity in Rodents) 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

Allgemeine Angaben zur Ökologie: 

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.  

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfügbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien für 

Gemische für jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfügbare 

Informationen zu Gesundheits- und ökologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt. 

Andere schädliche Wirkungen:  

Das Produkt enthält Kohlenwasserstoffe. Nach dem DWA-Regelwerk, Merkblatt DWA-M 115-2 wird für die Einleitung von 

nicht häuslichem Abwasser in öffentliche Kläranlagen ein Kohlenwasserstoffindex (gem. DIN EN ISO 9377-2) von maximal 20 

mg/l gefordert. Übergeordnet gelten die örtlichen Abwassersatzungen. 

Werden Abwässer direkt in ein Gewässer eingeleitet, gelten die Anhänge des WHGs für den jeweiligen Herkunftsbereich. 

12.1. Toxizität 

Ökotoxizität: 

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

Werttyp Wert Studie der 

akuten 

Toxizität 

Exposition

sdauer 

Spezies Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

LC50 7,7 mg/l Fish 192 h Pimephales promelas OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

EC50 3,6 mg/l Daphnia 48 h Daphnia sp. OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 

Naphthalin 
91-20-3 

LC50 0,11 mg/l Fish 96 h Salmo gairdneri (new name: 
Oncorhynchus mykiss) 

OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 

Naphthalin 
91-20-3 

EC50 2,16 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 

Acute 

Immobilisation 
Test) 

Naphthalin 

91-20-3 

EC10 > 20 mg/l Bacteria 18 h nicht spezifiziert 

Polyisobutylene 

9003-27-4 

LC50 > 100 mg/l Fish 96 h Leuciscus idus OECD Guideline 

203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
Polyisobutylene 

9003-27-4 

EC0 > 1.000 mg/l Bacteria 3 h OECD Guideline 

209 (Activated 

Sludge, Respiration 
Inhibition Test) 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten vorhanden. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilität im Boden 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

LogPow Biokonzentrations

faktor (BCF) 

Expositions

dauer 

Spezies Temperatur Methode 

1,2,4-Trimethylbenzol 

95-63-6 

3,63 nicht spezifiziert 

Naphthalin 

91-20-3 

3,4 25 °C OECD Guideline 107 

(Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake 

Flask Method) 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. 

PBT/vPvB 

Naphthalin 
91-20-3 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und 
sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

Polyisobutylene 

9003-27-4 

Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und 

sehr Bioakkumulativ (vPvB). 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten vorhanden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  

Entsorgung des Produktes: 

Muss in Abstimmung mit der zuständigen Behörde einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 

Die Vorschriften der Schweizer Technischen Verordnung über Abfälle (TVA; SR814.600) und der Schweizer Verordnung über 

den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR814.610) müssen eingehalten werden. 

Abfallschlüssel 

080199  

Die EAK-Abfallschlüssel sind nicht produkt- sondern herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher für die Produkte, die in 

unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschlüssel angeben.Die aufgeführten Schlüssel sind als 

Empfehlung für den Anwender zu verstehen.  
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1. UN-Nummer 

ADR 1268 

RID 1268 

ADN 1268 

IMDG 1268 

IATA 1268 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 

RID ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 

ADN ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. 

IMDG PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Stoddard Solvent) 

IATA Petroleum distillates, n.o.s.  

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 3 

RID 3 

ADN 3 

IMDG 3 

IATA 3 

14.4. Verpackungsgruppe 

ADR III 

RID III 

ADN III 

IMDG III 

IATA III 

14.5. Umweltgefahren 

ADR Umweltgefährdend 

RID Umweltgefährdend 

ADN Umweltgefährdend 

IMDG Umweltgefährdend 

IATA Nicht anwendbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

ADR Nicht anwendbar 

Tunnelcode: (D/E) 

RID Nicht anwendbar 

ADN Nicht anwendbar 

IMDG Nicht anwendbar 

IATA Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

VOC-Gehalt 

(2010/75/EU) 

85,1 % 

VOC-Gehalt 

(VOCV 814.018 VOC-Verordnung 

4,6 % 



SDB-Nr.: 465194   V003.0 BONDERITE L-GP 2404 ACHESON GRAPHITE DISPERSION IN 

SOLVENT known as  DAG2404 

Seite 12 von 12 

CH) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

Nationale Vorschriften/Hinweise (Schweiz): 

Allgemeine Hinweise (CH): Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5, SR 822.115): Jugendliche bis zum 

vollendeten 18. Altersjahr dürfen ihrer Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in 

Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, sofern das Staatssekretariat für 

Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und das Staatssekretariat für 

Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat. 

Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende 

Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt 

kommen oder dieser ausgesetzt werden, wenn auf Grund einer Risikobeurteilung 

durch eine Fachperson feststeht, dass im Kontext mit den Tätigkeiten und den 

getroffenen Schutzmassnahmen die Exposition zu keinen Schädigungen für 

Mutter und Kind führt. 

Chemikalienverordnung (SR813.11)/ChemRRV (SR 814.81): Dieses Produkt darf 

nicht an die breite Öffentlichkeit (Privatpersonen) abgegeben werden. 

Chemikalienverordnung (SR813.11): Der Abgeber muss den Bezüger über die 

erforderlichen Schutzmassnahmen und vorschriftsgemässe Entsorgung 

informieren. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgeführt. Vollständiger Wortlaut aller Abkürzungen im vorliegenden 

Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt: 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H228 Entzündbarer Feststoff. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. 

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. 

Relevante Änderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt. 

Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.  


